
Frauenverein Berlingen                                                            

Mahlzeitendienst  

Organisation  

Verantwortliche: Regula Müller 

 Oberdorfstrasse 16 

 8267 Berlingen 

052 534 97 46 / regulamueller.berlingen@gmx.ch 

Stellvertretung:  Maja Oswald, 052 761 22 13 

 

Das Essen wird in der Küche vom Tertianum Neutal vorbereitet und von freiwilligen 

Verträgerinnen an die Bezüger verteilt. 

 

Anmeldung zum Bezug von Mahlzeiten 

• Telefonische Anmeldung bei Regula Müller (mind. 3 Arbeitstage im Voraus) 

• Angabe von Adresse, Örtlichkeiten, Bezugstagen, Sonderwünschen (Diäten oder   

Unverträglichkeiten) 

• Verteilung nur an Werktagen  

• Selbstabholung von Mahlzeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen möglich 

 

Ab- und Ummeldungen 

• Meldung an Regula Müller (mind. 2 Arbeitstage im Voraus) 

 

Kostenregelung für Bezüger 

• Kosten pro Mahlzeit CHF 15.00 (wird vom Tertianum Neutal festgelegt) 

• Monatliche Abrechnung für die Mahlzeiten vom Tertianum Neutal   

• Einmalige Einschreibegebühr für neue Bezüger CHF 20.00 

(wird vom Frauenverein / Mahlzeitendienst erhoben)                      

            Zusätzliche Kosten pro Mahlzeit gemäss untenstehenden Angaben: 
 

• Nicht mobile Mahlzeitenbezüger, welche Hilfe und Unterstützung benötigen, bezahlen               

pro gelieferte Mahlzeit eine Thermo-Geschirr-Nutzungsgebühr von CHF 1.00 ans 

Tertianum Neutal 

• Die Gemeinde Berlingen übernimmt die Auslagen der Lieferkosten des Frauenvereins 

von CHF 1.00 pro Mahlzeit 

• Mobile Mahlzeitenbezüger, welche nicht hilfsbedürftig sind bzw. keine Unterstützung 

benötigen und das Essen selbst beim Tertianum Neutal abholen, bezahlen pro 

Mahlzeit eine Thermo-Geschirr-Nutzungsgebühr von CHF 1.00 ans Tertianum Neutal  

• Lieferung an mobile Mahlzeitenbezüger auf Anfrage 

Das Thermogeschirr ist Eigentum vom Tertianum Neutal und muss umgehend wieder in der 

Küche abgeben werden. 
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